
Wir wagen den nächsten Schritt 
Mitgliederwunsch nach eigener  Waffensachkundeprüfung 
geprüft und für machbar befunden. Wer macht mit? 

Anfang November 2021 brachten Andreas Gurok und Schatzmeister Helmut 
Rausch im Laufe der letzen Jahreshauptversammlung das Thema 
Waffensachkunde zur Sprache. Sie erläuterten den wachsenden Bedarf 
unserer Vereinsmitglieder und erklärten, dass sie zu diesem Zeitpunkt 
bereits mindestens sechs Interessenten für die Teilnahme an einer 
Waffensachkundeprüfung namentlich benennen könnten. Unsere Mitglieder 
verbanden mit ihrem Sachvortrag den Wunsch auf Prüfung einer 
vereinsintern organisierten Veranstaltung. 

Zwischenzeitlich hat der Vorstand die Voraussetzungen für eine anerkannte 
Sachkundeprüfung gemäß § 7 Waffengesetz eingehend geprüft und 
erörtert. Gespräche mit verantwortl ichen Sachbearbeitern der 
Kreispolizeibehörde Mettmann (Waffenbehörde), dem Landesverband 4 
(NRW) des BDS und befreundeter Funktionäre anderer Polizeisportvereine 
haben ergeben, dass wir tatsächlich eine eigene Waffensachkundeprüfung 
durchführen können und Bescheinigungen über die erfolgreiche Teilnahme 
im Antragsverfahren für eine waffenrechtliche Erlaubnis Anerkennung finden 
werden.

Der Vorstand ist jetzt bereit, den nächsten Schritt gemeinsam mit Euch zu 
gehen. Dazu ist es aber unbedingt erforderlich, dass Interessenten 
verbindlich ihre Teilnahme erklären. Dazu schickt uns bis zum 27.12.2021 
eine E-Mail mit dem Betreff „PSV-Waffensachkundeprüfung“ und Euren 
Personaldaten (Name, Vorname, Geburtsdatum und -ort, Meldeanschrift) an 
psv.flintenschuetzen.nrw@t-online.de.
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Präsident 
Tom Litges 

Weilenburgstrasse 27 
42579 Heiligenhaus 

Geschäftsführer 
Gunter Grube  

Wambeler Hellweg 131 
44143 Dortmund 

Schatzmeister 
Helmut Rausch  

Poensgen Allee 5b 
40629 Düsseldorf 

Mitglied im

SELBSTSTUDIUM 
Fragenkatalog für die 

Sachkundeprüfung 
gemäß § 7 

Waffengesetz

1
PRÜFUNG 

Mindesten 70 der 100 
Prüfungsfragen richtig 

beantworten

2
BESCHEINIGUNG 

Sachkundenachweis im 
waffenrechtlichen 
Antragsverfahren 

anerkannt
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Selbststudium mit 
anschließender Prüfung 
Fragenkatalog des BVA online verfügbar. 
Selbststudium analog zur  Führerschein-
prüfung 

Einen Lehrgang im klassischen Sinne, mit 
Vortragenden, festen Seminar- oder Vorbereitung 
terminen werdet Ihr bei unserem Konzept nicht 
finden. Wir setzen voll auf Euren Willen zum 
eigenverantwortliches Lernen. Dabei ist eine Analogie zur Führerscheinprüfung erkennbar. 

Das Bundesverwaltungsamt (BVA) stellt auf seiner Homepage einen umfassenden Fragenkatalog zur 
Sachkundevermittlung und -prüfung gemäß § 7 Waffengesetz (mit Antworten) zum Download bereit. 
https://www.bva.bund.de/DE/Services/Buerger/Ausweis-Dokumente-Recht/Waffenrecht/Sachkundepruefung/sachkunde_node.html

Dazu schreibt das BVA:

„Das Waffengesetz in der Fassung vom 17.07.2009, die Waffengesetz-Verordnung in der 
Fassung vom 17.07.2009 und das Beschussgesetz in der Fassung vom 17.07.2009 machen 
es erforderlich, die Fragen und Antworten für die Sachkundevermittlung und -prüfung 
regelmäßig zu überarbeiten und an das geltende Recht anzupassen. Sie sind in diesem 
Katalog zusammengestellt. 
Der vorliegende Fragenkatalog orientiert sich in seinem Aufbau an bisher bestehenden 
Katalogen; dabei wurde er um eine Vielzahl von Fragen ergänzt und die bisherigen Fragen in 
Fragestellung und Antwort an das neue, seit 17.07.2009 geltende, Waffenrecht angepasst.“

Der PSV-Prüfungsausschuss stellt 100 dieser Fragen in einem Prüfungsbogen zusammen. Die 
korrekte Beantwortung von mindestens 70 Prüfungsfragen ist zum Bestehen der Sachkundeprüfung 
erforderlich. Die vom Prüfungsausschuss ausgestellte Bescheinigung wird im waffenrechtlichen 
Antragsverfahren anerkannt.
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DER PSV-PRÜFUNGSAUSSCHUSS  
Das Prüfungsverfahren muss transparent und vollständig 
dokumentiert und bezeugt werden. Auf Anfrage des PSV-
Vorstandes hat sich unser Vereinsmitglied Uwe Mainz bereitwillig 
zur verfügung gestellt. Als Kriminaldirektor a.D. und langjähriger 
Sportschütze verfügt er über den erforderlichen Sachverstand. Im 
zur Seite stehen PSV-Geschäftsführer Gunter Grube und PSV-
Präsident Tom Litges. 

Beide sind ebenfalls seit vielen Jahren sachkundige Sportschützen. 
Tom Litges ist zudem Jagdscheininhaber (1979) und Polizeibeamter.

https://www.bva.bund.de/DE/Services/Buerger/Ausweis-Dokumente-Recht/Waffenrecht/Sachkundepruefung/sachkunde_node.html


„Wer kann teilnehmen und was kostet das?„ 

Als gemeinnütziger Verein verfolgt der PSV Flintenschützen e.V. ausschließlich und unmittelbar 
gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnittes „Steuerbegünstigte Zwecke“ des Abgabenordnung 
und orientiert sich mit seinen Vereinsaktivitäten immer an den in der Satzung festgelegten 
Vereinszwecken. Das Angebot einer waffenrechtlich anerkannten Sachkundeprüfung verwirklicht 
insbesondere § 2 Satz 2, a und der Satzung:

Aufklärung von Kindern und Jugendlichen über die Gefahren, die von Schusswaffen 
ausgehen können, sowie allgemeine Prävention

und  

Fortbildung, Training und Unterstützung von Flintenschützen.

Die Teilnahme ist für Vereinsmitglieder kostenfrei. 

„Wann und wo ist der Prüfungstermin geplant?„ 

Der Vorstand hält eine Vorbereitungszeit von drei bis sechs Monaten für ausreichend. Den 
endgültigen Prüfungstermin wird der Prüfungsausschuss in Absprache mit den Prüfungsteilnehmern 
festlegen.

Die Prüfung wird an einem geeigneten Ort im Geschäftsbereich der Kreispolizeibehörde Mettmann, 
dem Vereinssitz des PSV Flintenschützen e.V., stattfinden.

Zum Prüfungstermin wird auch ein Vertreter der KPB Mettmann eingeladen. 

„Was ist jetzt noch zu tun?„ 

Mit erhalt der Anmeldungs-E-Mail (Betreff „PSV-Waffensachkundeprüfung“ / Personaldaten und 
Anschrift) an psv.flintenschuetzen.nrw@t-online.de beginnt Euer Selbststudium. Anfang 2022 
erhalten die Teilnehmer die Möglichkeit, sich auch praktisch auf Fragen zum sicheren Umgang mit 
Waffen und der sicheren Waffenhandhabung vorzubereiten. Dazu werden geeignete Exponate von 
einem erfahrenen und sachkundigen Vortragenden zur Verfügung gestellt.

Ihr müsst jetzt nur noch schnell Eure Teilnahme bestätigen, den Fragenkatalog herunterladen und mit 
dem Selbststudium beginnen…

Wir wünschen Euch schon jetzt viel Erfolg!
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